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Die Ingenbohler Schwestern und ihre ‘Zoglinge’
in Hohenrain

Carlo Moos

1941 gab es weltweit 9600 und in der Schweiz 2500 Ingenbohler Schwestern;
Ende 2011 waren es weltweit noch etwa 3500 und in der Schweiz rund 600.
Immer wieder waren diese in Bereiche vorgestossen, aus denen staatliche Instan-
zen sich heraushielten und wohin Alte, Arme, Kranke, Waisen, Behinderte,
‘Schwererziehbare’ und andere Randstidndige abgeschoben wurden. Die im Fol-
genden vertretene These lautet, dass Hohenrain, eines der vier im Kanton Luzern
von Ingenbohler Schwestern gefiihrten Kinderheime,? nicht als Gegenmodell zum
in jliingster Zeit stark beachteten Erziehungsheim Rathausen zu sehen ist, sondern
dass die Welt der Ingenbohlerinnen eine Art Erziehungskosmos darstellte, in dem
alle Institutionen zusammenwirkten und ein Ganzes bildeten.

Das heutige Heilpddagogische Zentrum Hohenrain (HPZH) ist eine kantonale
Institution fiir lern- oder geistig behinderte, aber praktisch bildungsfihige sowie
fiir hor- und sprachbehinderte Kinder und Jugendliche bis zum Schulaustritt.? 1847
war in der einstigen Johanniterkommende Hohenrain eine kantonale Taubstum-
menanstalt entstanden, an welche 1873 Ingenbohler Schwestern berufen wurden.
Seit 1906 unterrichteten und betreuten diese in zwei Abteilungen horbehinderte
und schulbildungsfihig geistig behinderte Kinder. 1999 wurden die letzten
Schwestern abgezogen.* Auf dem Hohepunkt ihrer Prisenz in den 1960er Jahren
waren rund 40 Schwestern in diesem Heim tétig; thnen waren etwa 200 Kinder und
Jugendliche anvertraut.’ Im HPZH sind es wegen der Zunahme externer Lern- und
geistig Behinderter gegenwirtig tiber 300.

Bis 1958 waren die Direktoren stets Geistliche und standen durch die Priester-
weihe weit {iber den Schwestern. Diese trugen als ‘Kulis’ alle Lasten, wihrend die

1 Nach Angaben der Ingenbohler Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe Maria Isenring. Der folgende Text
ist eine Kurzfassung meines Beitrags zum Expertenbericht Ingenbohl vom 23. Januar 2013: http://
www kloster-ingenbohl.ch/. Namentlich genannt werden nur Provinzoberinnen, Provinzritinnen und
die Institutshistorikerin, ebenso kantonale Funktionstriger wie Erziehungsdirektoren, Erziehungsrite
und Schuldirektoren.

2 Neben Hohenrain waren dies Rathausen, Luzern und Malters.

3 Vgl. http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpz-hohenrain/ss_hpz-ho_portraet.
htm (Stand: 27. August 2012).

4 Vgl. Marlis Betschart, «Das Gold entdecken, das in jedem Menschen verborgen liegt.» Die Ingen-
bohler Schwestern an den Sonderschulen Hohenrain 1873—1999, Emmenbriicke [1999].

5 Vgl. Betschart, op. cit., S. 18f.

6 Vgl. Bruno Bachmann et al., /100 Jahre Abteilung fiir lern- und geistig behinderte Kinder und Ju-
gendliche, 1906-2006, Emmenbriicke 2006, S. 91 u. 102.
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Priester-Direktoren vom Gipfel herab Gehorsam forderten. Als der letzte von ithnen
(Josef Christian Miiller, Direktor 1948—-1958) selbst fiir kirchliche Usanzen zu weit
ging, flihrte dies zu seiner Absetzung. Die Luzerner Erziehungsdirektoren Gott-
fried Egli (im Amt 1934-1955) und Hans Rogger (1955-1970) bekundeten Miihe,
sich gegen den Direktor einer wichtigen kantonalen Anstalt zu stellen. In den
Unterlagen ihres Departements findet sich viel Korrespondenz mit den Direktoren,
etliche mit den weltlichen Lehrkréften und dem Personal, allgemein viel Adminis-
tratives, aber wenig in Hinblick auf den Kontakt mit den Oberinnen, nicht viel
mehr mit dem Mutterhaus Ingenbohl und nahezu nichts zu den einzelnen Schwes-
tern. Es ist, als set der Schwesternbereich eine Welt fiir sich gewesen.

Die Schwestern

In den Heimen muss die Stellung der Oberinnen eine schwierige gewesen sein,
weil sie zwischen den Fronten standen. Auch in Hohenrain waren sie fiir die ge-
samte Okonomie mit Kiiche, Bauten, Reparaturen usw. und daneben vor allem fiir
die Gemeinschaft, das heisst fiir das leibliche, geistige und geistliche Wohl der
Schwestern zustiandig.” Die Lehrerinnen fiir die Gehorlosen verbrachten aufgrund
ihrer Spezialausbildung einen grossen Teil ihrer Schwesternexistenz in Hohenrain.
Die anderen Schwestern (Erzieherinnen, Lehrerinnen der Abteilung fiir geistig Be-
hinderte, Handarbeitslehrerinnen) wurden haufiger ‘gewechselt’. Gespriche mit
Schwestern, die im Juli und September 2012 in Ingenbohl gefiihrt wurden, ergaben
erhebliche Unterschiede zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen sowie zwischen
den beiden Abteilungen.® Eine einschneidende Neuerung war 1961 die Einfiithrung
des Pavillon- oder Familiensystems mit Wohngruppen, das heisst vier Pavillons
fiir je vier Gruppen von rund 16 Kindern statt vorher acht Abteilungen mit Schlaf-
sdlen. Dies empfanden die Erzieherinnen als befreiend, ebenso die Lehrerinnen,
die jetzt von der Arbeit als Erzieherinnen entlastet waren. Frither waren sie fiir
alles zustindig gewesen, auch fiir die Aufsicht beim Essen und in den Schlafsilen.
Anton Bucher (Direktor 1942—-1944) wies 1943 das Erziehungsdepartement darauf
hin, es sei «Bedacht zu nehmeny, dass fiir die Betreuung ausserhalb der Schule
Erzieherinnenschwestern angestellt wiirden.” Walter Schonenberger (Direktor

7 Angaben der Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe Maria I[senring.

8 Die Erzieherinnen besuchten das zweijihrige sozialpddagogische Seminar in Ingenbohl. Die Gehor-
losenlehrerinnen mussten iiber die Lehrerinnenausbildung hinaus eine Zusatzausbildung absolvieren,
die ersten von ihnen noch in Deutschland; 1924 wurde ein heilpddagogisches Institut in Ziirich ge-
griindet, 1932 ein Institut fiir Heilpddagogik in Luzern, 1935 ein Heilpidagogisches Seminar an der
Universitit Fribourg; vgl. Betschart, op. cit., S. 26-29, sowie Markus Furrer et al., Bericht Kinder-
heime im Kanton Luzern im Zeitraum 1930—1970, datiert 31. Juli 2012, S. 21.

9 16. Dezember 1943; Institutsarchiv Ingenbohl [TAI], Nr. 05-176.
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1959-1966) schrieb 1963 dem Personalchef des Kantons, dass die Erzieherinnen
bei ihren Kindern wohnten und diese ausserhalb der Schulzeit betreuten; sie hitten
die Verantwortung wihrend des Tages und der Nacht, wiirden zwar jede Woche
einen Tag abgeldst, miissten aber um 20 bis 21 Uhr zuriick sein und hitten kein
weiteres Personal zur Verfiigung.'

Wie einzelne Schwestern ausfiihrten, seien Neuerungen nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil, abgesehen vom 1967 eingefiihrten neuen Ordenskleid, nur
langsam umgesetzt worden. Freie Tage habe es erst unter der Oberin Sr. L.H.
(1982-1988) gegeben, aber sie seien knapp bemessen gewesen. Sr. P.S. habe sich
als Oberin (1973-1982) dafiir eingesetzt, dass die Lohne angepasst wiirden; sie
habe Hans Higi (Direktor 1966—1986) vorgeworfen, dass er die Schwestern aus-
niitze. Sr. Stephanie Liichinger, die 1988 als Provinzoberin einen neuen Vertrag
unterzeichnete, der endlich die Gleichstellung der Schwestern mit den iibrigen
Lehrern brachte, war der Meinung, man habe die Entl6hnungsfrage frither nicht
beachtet, weil man als Schwester ohnehin von dem Geld nichts bekomme; doch
mit der Zeit habe man in der Provinzleitung die Ausbeutung zu sehen begonnen
und sich zu wehren versucht.!!

Wie bei allen von Schwestern gefiihrten Heimen wiére die Existenz Hohenrains
finanziell ohne diese kaum méoglich gewesen. Die laut Vertrag von 1879 zunéchst
drei, bis Beginn des 20. Jahrhunderts rund zehn, dann etwa zwanzig und auf dem
Hohepunkt wihrend der 1960er Jahre tiber vierzig eingesetzten Schwestern waren
gleichsam rund um die Uhr tétig.!> In den Aufzeichnungen tiber ihre ersten Jahre
berichtet Sr. Z.G., Jahrgang 1928, die zwischen 1953 und 1972 mit einer Spezial-
ausbildung fiir sprachgeschidigte Kinder und einer berufsbegleitenden Zusatzaus-
bildung als Lehrerin in Hohenrain wirkte, dass sich ihre Schlafstelle in einer Ecke
des Schlafsaals hinter einem Bretterverschlag befunden habe, dass die Tage lang
gewesen seien und sie oft «furchtbar Schlaf gehabt habe und dass die «einzige so-
genannte Freizeit» der Sonntagsspaziergang mit den Kindern im Wald gewesen
sei.’> Ab den 1960er Jahren #nderte sich mit dem Familiensystem und seit den
1970er Jahren mit der inneren Erneuerung nach dem Zweiten Vatikanum vieles.
Gleichzeitig ging die Zahl der Schwestern aber immer mehr zuriick. Trotzdem
spielten die Schwestern in Hohenrain dank ihrer langen Permanenz weiter eine
zentrale Rolle. Uber die letzte Lehrschwester fiir schulbildungsfihig geistig Behin-
derte, die 31 Jahre (1968—1999) hier wirkte, schrieb der Leiter der Abteilung 1991
an Provinzritin Sr. Luitgard Biihler, sie werde auch als einzige Schwester im Team

10 2. Oktober 1963; Staatsarchiv Luzern [StALU], A 635/5364.

11 Gespréach mit Sr. Stephanie Liichinger; 18. September 2012.

12 Vgl. Betschart, op. cit., S. 40.

13 Auszug aus der Lebensbeschreibung von Sr. Z.G., erstellt von Sr. Reto Lechmann.
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von allen akzeptiert, sie sei eine «begnadete Sonderschullehrerin» und verstehe
schwierige Kinder mit einer «Mischung von Liebe und Strenge» zu fithren. Neben
einer wertvollen Kollegin, Lehrerin und Fachfrau sei sie «eine echte, berufene
Klosterfrau»; er habe in zwanzig Jahren Zusammenarbeit mit Schwestern ein
wenig gelernt, echte von unechten zu unterscheiden; es gebe beide.'

Der Schwesternmangel war ein Dauerthema. Wéhrend er in friiheren Jahren
vor allem mit dem immer weiteren Ausgreifen der Kongregation zusammenhing,
so war er in den letzten Jahrzehnten schlicht die Folge ausbleibender Berufungen.
Wie die Korrespondenzen im Provinzarchiv erweisen, litten die Schwestern selber
am meisten unter dem fehlenden Nachwuchs. Auch die Briefwechsel der Provinz-
leitung mit den Direktoren handeln vornehmlich vom Wechsel der Schwestern und
von der Kiindigung von Stellen. Dass die Direktoren diese Wechsel bedauerten,
zieht sich ebenfalls als roter Faden durch die Briefe. Aus diesen spricht jeweils
klare Wertschitzung, so etwa aus der Beurteilung der Erzieherin Sr. D.E. durch
Direktor Hagi, der befiirchtete, aus der Gruppe vornehmlich elternloser und
schwieriger Kinder, die sie betreue, kénne ohne sie eine eigentliche Problem-
gruppe werden.!> Seitens der Provinzleitung wurde die Lage erstaunlich niichtern
kommentiert. Als Hagi am 31. August 1973 an Provinzoberin Sr. Leonis Lachen-
meier schrieb, seit seinem Amtsantritt sieben Jahre frither seien 13 Schwestern
zuriickgezogen worden und ihr fiir das «Verstandnis fiir unsere Anliegen» dankte,
antwortete diese am 21. September, es bestehe «in andern Hausern» die gleiche
Not, und wenn «das gegenseitige Verstdndnis geniigen wiirde, wére Ihnen und uns
schnell geholfen».'® Auch in den Akten der Erziehungsdirektion finden sich Hin-
weise auf dieses Problem. So wurde im Frithjahr 1960 in den Unterlagen zu einer
Sitzung des Regierungsrats festgehalten, Ingenbohl leide unter einem grossen
Schwesternmangel, weshalb die Generaloberin empfohlen habe, «nach weltlichen
Lehrkraften Umschau zu halten».!” Fiinf Jahre spater musste «unsere dlteste Lehre-
rin» im 81. Lebensjahr «gesundheitshalber» ins Mutterhaus zuriickkehren; sie war
seit 1924 in Hohenrain und wurde durch einen weltlichen Lehrer ersetzt, weil es
«aus disziplinarischen Griinden» wichtig schien, die grosseren Knaben von Leh-
rern unterrichten zu lassen.!®

Mit den Visitationen, die von einer oder zwei Provinzratinnen durchgefiihrt
wurden, sollte die Verbindung zum Mutterhaus gestédrkt und festgestellt werden,

14 5. November 1991; Provinzarchiv Ingenbohl [PA], Ordner Korrespondenz Hohenrain.

15 Dir. Hégi an Frau Heliodora Meister, 18. April 1972; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
16 PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.

17 14. April 1960; StALU, A 635/5359.

18 Dir. Schonenberger an Erziehungsdepartement, 23. Dezember 1965; StALU, A 635/5361.
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ob allféllige Wechsel notig seien.!” Die Berichte illustrieren die jeweilige Zeitlage
und ihre Prioritdten und liefern ab und zu auch Anweisungen zu Ordnung und
Reinlichkeit bei den Kindern. 1909 wurde Zuriickhaltung bei Strafen gefordert,
insbesondere bei korperlichen Strafen, zu denen nur gegriffen werden sollte, wenn
sie unumgénglich seien, und auch dann nicht mehr als zwei «Tatzen». 1919 wurde
darauf hingewiesen, dass «verbotene Strafen» nie angewendet werden diirften; hier
ist auch an die wiederholten Ermahnungen in der institutseigenen Zeitschrift 7heo-
dosia zu denken.?® 1923 wurde ebenfalls Zuriickhaltung bei koérperlichen Strafen
angemahnt.

Die Berichte von 1973 und 1992 spiegeln die in den letzten Hohenrainer Jahr-
zehnten eingetretenen Verdnderungen. 1973 waren noch dreissig Schwestern im
Einsatz: neun als Erzieherinnen in je einer Gruppe von 14 Kindern verschiedenen
Alters, sieben unterrichteten geistig Behinderte, elf wirkten bei der Ausbildung der
Gehorlosen oder Gehorgeschéddigten mit. Der Konvent sei relativ jung, einige
Schwestern seien gesundheitlich aber etwas angeschlagen. Obwohl die Schwestern
gern in Hohenrain seien, herrsche «in der Schwesternfamilie nicht eine sehr ge-
loste Atmosphére»; es bestehe eine «gewisse Spannung» zwischen den Schwestern
der drei Berufsgruppen. Anscheinend dominierten die Gehorlosen-Lehrerinnen,
wihrend sich die Lehrerinnen der Schwachbegabten benachteiligt fiihlten. Die
Erzieherinnen vermissten «den spontanen Kontakt mit den Lehrerinnen, die ihre
Kinder in der Schule unterrichteten». Manche Lehrerinnen miissten in schlecht iso-
lierten Zimmern schlafen, die durch Unterteilung der Schafsile entstanden seien.
Erneuerungs- und Konventkapitel wiirden nur sehr selten gehalten; im Allgemei-
nen hitten die Schwestern «Angst, mit einander ins Gesprich zu kommen, weil die
Meinungen und Ansichten zu verschieden» seien.?!

1992 waren noch acht Schwestern in Hohenrain, zwei von ihnen im «Ruhe-
stand mit verschiedenen Diensten»; von den anderen war eine iiber 50, vier waren
tiber 55, eine tiber 65 Jahre alt. Die Arbeitszeiten der Lehrerinnen und Erzieherin-
nen wiirden auseinandergehen. Die Gemeinschaft sei nur am Wochenende und am
Sonntag «sichtbar». Die drei Erzieherinnen wiirden sich «recht gut» verstehen,
wihrend sich die Lehrerinnen und die beiden Schwestern im Ruhestand «manch-
mal schwer miteinander» tdten. Einst hitten die Schwestern die Mehrheit des
Personals gebildet und den Geist des Hauses gepragt. Jetzt seien sie «eine ver-

19 Regelmissige Berichte aus Hohenrain finden sich zwischen 1909 und 1956 im Abstand von zwei bis
fiinf Jahren; dann nur noch je einer von 1973 und 1992; PA, Schachtel Hohenrain 01-08,
Umschlag 05 Visitation, Inspektion.

20 Vgl. das Kapitel Pddagogik im Expertenbericht Ingenbohl (wie Anm. 1).

21 Wie Anm. 19. Bericht der Schwestern M. Alice Fisch und Stephanie Liichinger; die Visitation fand
vom 12.—16. Februar 1973 statt.
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schwindende Minderheit». Sie seien «teilweise auch miide geworden» und fiihlten
sich «manchmal auf verlorenem Posten». Aber ihre Prisenz sei noch immer wich-
tig; der Gehorlosenunterricht sei sehr anspruchsvoll, und erfahrene Fachleute seien
rar. Ausserdem bildeten die Schwestern «sozusagen einen festen Punkt im heuti-
gen hdufigen Personalwechsel».??

Zweifellos war der Stellenwert der Visitationen und der Berichte hoch. Es ging
aber vornehmlich um das Innenleben der Gemeinschaft. Insofern kénnen die Visi-
tationen nicht als Inspektionen des Schul- oder Erziehungsbetriebs gesehen werden.

Die Ingenbohlerinnen blieben, am Ende noch zu fiinft, bis 1999 in Hohenrain.
Aus Rathausen hatten sie sich schon 1972 zuriickgezogen, aus der Psychiatrischen
Klink St. Urban 1982.23 1980 waren die Verantwortlichkeiten neu fixiert worden.
Die Oberin war jetzt als «Leiterin der Versorgung» fiir das «Fiihren der gesamten
Versorgung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten [...] und im Rahmen
des Budgets» zustdndig. Nach Aufzdhlung aller Kompetenzen lautete die letzte
Aufgabe lapidar, als Oberin sei sie «zustdndig fiir die persénlichen Anliegen der
Mitschwestern».?* In einem vom Erziehungsrat im September 1984 genehmigten
Organigramm erscheinen die Schwestern nicht mehr. Es verzeichnet im Lei-
tungsteam unter dem Direktor zwei Schulleiter, zwei Internatsleiter, den Werk-
schulleiter, den Leiter Versorgung und den Leiter Technische Dienste. Um die bei-
den Abteilungen mit ihren Lehrern, Erziehern, Spezialisten und der nachgehenden
Fiirsorge gruppieren sich die Zentralen Dienste, die Versorgung und die Techni-
schen Dienste.? Fast scheint es, als hitten sich die Schwestern schon jetzt, andert-
halb Jahrzehnte vor ihrem Riickzug, in Luft aufgelost. Als 1999 das wirkliche
Ende kam, wurden sie eindriicklich verabschiedet. Wie die damalige Provinzobe-
rin erinnert, fithrte die Schule eine Orchestermesse auf und lud neben der Erzie-
hungsdirektorin und dem Bischof alle Schwestern ein, die je in Hohenrain gewirkt
hatten.?¢

Die ‘Zoglinge’

Die Erinnerungen von Hohenrainer Absolventen stellen sich eher positiv oder je-
denfalls nicht massiv negativ dar. Sehr positiv erinnert sich E.E. an das Heim, in
dem er zwischen 1949 und 1953 lieber als zu Hause gewesen sei. In den Ferien da-
heim sei er mit dem géngigen Spottvers «Sieben Jahre Hohenrain und immer noch

22 Bericht von Sr. M. Luitgard Biihler {iber die Visitation vom 15.—19. Januar 1992.

23 Betschart, op. cit., S. 43.

24 Stellenbeschreibung Leiterin der Versorgung vom Dezember 1980; PA, Schachtel Hohenrain 01-08,
Umschlag 02 Rahmenbedingungen.

25 PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 03 Struktur.

26 Gesprich mit Sr. Christiane Jungo; 28. September 2012.
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ein Dubelein» gehinselt worden.?” Die einzige negative Wortmeldung bei der
Anlaufstelle stammt von einem ehemaligen Gehorlosenschiiler der Zeit zwischen
1940 und 1960, der in einer Mail um einen Entschuldigungsbrief bat, weil er viel
erlebt habe, «mit Kinderschlagen, Haarkopfschiitteln, mit Stockschlagen auf Po
etc.»?® Die von Markus Furrer durchgefiihrten sechs Hohenrain betreffenden Inter-
views sind nicht transkribiert.?’ In einem von ihnen wird von gesetzlich nicht er-
laubten Schlidgen, die im Affekt erteilt worden seien, sowie von kalten Duschen
bei Bettnédssern gesprochen.*

Aus der Zeit selber sind wenig Klagen tiberliefert. Am 3. Februar 1932 schrieb
eine Frau aus Basel der Generaloberin, ihr Kind sei in Hohenrain von zwei Schwes-
tern mit Schlidgen und Drohungen misshandelt worden, weshalb sie es nach Hause
genommen habe. Mutter Theresia Beck antwortete am 15. Februar, das Kind sei
viel gebrechlicher als andere und ausserdem trotzig; dennoch sei es nicht geschla-
gen worden. Darauf erwiderte die Frau am 21. Februar, sie habe gewusst, dass sich
die Schwestern herauswinden wiirden: Die sind zu raffiniert!» Es sei nur das
Ordenskleid, das sie schiitze.?!

Die Feststellung der Kommission Furrer, dass in allen Heimen gestraft wurde,
gilt auch fiir Hohenrain.’> Regelrechte Straf- und Gewaltexzesse wie das ‘Diin-
keln’ und andere folterdhnliche Methoden sind indessen nicht bezeugt.

Was das schwierige Feld des sexuellen Missbrauchs anbelangt, ist auf einen
Gértner zu verweisen, der 1955 «wegen Verfehlungen» entlassen wurde. Direktor
Miiller hatte den Betreffenden 1951 dem Personalamt Luzern als ruhig, fleissig
und sehr gewissenhaft empfohlen.*® In den von Regierungsrat Egli im Rahmen des
Konflikts zwischen Lehrern respektive Schwestern und dem Direktor durchgefiihr-
ten Besprechungen des Jahres 1955 kamen auch die vom Giértner 1953 an Méid-
chen vorgenommenen «Berithrungen» zur Sprache. Miiller versuchte, den Gértner
in Schutz zu nehmen, mit verharmlosenden Ausserungen wie jenen, dass die Aus-
sagen der Kinder «sehr widerspruchsvoll gewesen» seien, dass Méadchen gerne
tibertreiben und sich wichtig machen wiirden, dass man die Sache aufgebauscht
und «gross gemacht» habe und dass Kinder auch daheim verfiihrt worden seien.

27 [E.E.], Wie aus dem Ernstli der Ernst des Lebens wurde, [2010]. Es handelt sich um ein 78-seitiges
‘Biichlein’, das der 1940 geborene Verfasser selber hergestellt und vertrieben hat. Von Hohenrain
handeln acht nicht nummerierte Seiten.

28 Vgl. die Stellungnahmen Ehemaliger im Expertenbericht Ingenbohl (wie Anm. 1).

29 Vgl. Furrer et al., op.cit., S. 4.

30 Furrer et al., op. cit., S. 102.

31 IAI 05-176. Vgl. auch Markus Ries, Valentin Beck (Hg.), Hinter Mauern. Fiirsorge und Gewalt in
kirchlich gefiihrten Erziehungsanstalten im Kanton Luzern, Ziirich 2013, S. 222f.

32 Vgl. Furrer et al., op. cit., S. 103, und das ganze Kapitel 4.7. Zu den Korperstrafen auch Ries, Beck,
op. cit., S. 199-204, sowie das Kapitel Pddagogik im Expertenbericht Ingenbohl (wie Anm. 1).

33 StALU, A 635/5342 und 5343.
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Man miisse als Priester denken und — wenn man nicht ganz sicher sei — von einer
Entlassung absehen.’® Am 1. April 1955 reichte die Jugendanwaltschaft Strafklage
«wegen Unzucht mit Kindern» ein.** In der Zivilstreitsache, die Miiller wegen
seiner Entlassung gegen den Kanton Luzern anstrengte, wurde dieser Straffall
ebenfalls aufgerollt. Hier findet sich der Hinweis, dass der Gértner mit Urteil des
Kriminalgerichts vom 23. November 1956 wegen Unzucht mit Kindern mit einem
Jahr Gefingnis bestraft worden sei. Die Oberin Sr. V.A. habe dem Direktor den
Fall schon 1953 gemeldet, dieser habe aber eine Meldung unterlassen und keine
Strafanzeige erstattet.

Auch ohne Straffall war der sexuelle Bereich ein Dauerthema. Eine der
Schwestern, mit denen in Ingenbohl gesprochen werden konnte, wies explizit auf
die «Angst vor der Sexualitdt» hin. 1929 dusserte Hermann Bosch (Direktor 1921—
1940) gegeniiber der Generaloberin, junge Schwestern seien den taubstummen und
schwach begabten Knaben oft nicht gewachsen, bei denen hiufig gegenseitige
Verfithrung zu Onanie und Unzucht vorkdmen. Im Jahr zuvor héitten wieder zwei
Rédelsfiihrer entlassen werden miissen, die es fertig gebracht hétten, «mehrere un-
schuldige Kinder in verborgene Winkel zu locken und zu verfiihren».’” Aus den
frithen 1960ern stammt ein kleines Dossier mit dem Titel «Sexualabwegigkeiten
bel Heimzdglingen». Es handelt von der Entlassung eines Zoglings, tiber den Di-
rektor Schonenberger am 31. Mai 1961 ans Erziehungsdepartement schrieb, er
zeige ein ungemein freches Betragen gegeniiber der Erzieherin, und es gelinge
thm, die ganze Gruppe fiir sich zu gewinnen; in der Nacht habe er zusammen mit
einem anderen Knaben zwei Maddchen geweckt. Auf dringenden Wunsch der Obe-
rin sei dem Vater mitgeteilt worden, er solle den Burschen sofort abholen. Alois
Giigler, Prisident der Aufsichtskommission, prézisierte zwei Tage spiter, es sei
bei den «Gehérlosen» zu nédchtlichen Zusammenkiinften von zwei Knaben und
zwel Médchen und zu Beriihrungen an der Brust gekommen, wihrend bei den
«Horenden» mehrmals mutuelle Onanie betrieben worden sei. Seitens des Erzie-
hungsdepartements wurde Giigler am 20. Juni 1961 beschieden, man wolle von
einem Einbezug der Jugendanwaltschaft absehen, aber Sexualaufkldrung und
Sexualerziehung «fachlich richtig» erteilen (von wem wurde nicht gesagt). Ausser-
dem werde fiir die weltlichen Lehrer vermehrt ausserschulische Aufsicht ange-
ordnet.’®

34 Protokoll der Besprechung vom 10. Februar 1955; IAI, A11 3.5 b.
35 StALU, A 635/5420.

36 StALU, A 635/5349, S. 31. Vgl. auch Furrer et al., op. cit., S. 117ff.
37 20. September 1928 und 14. August 1929; IAI, Nr. 05-176.

38 StALU, A 635/5423.
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Dass seitens der Aufsichtsorgane und Direktoren bei Problemen mit der Sexu-
alitdt gerne ausweichend auf Handlungen unter Zoglingen verwiesen wurde,
scheint — wie die Studie von Markus Furrers Team zeigt — System gehabt zu ha-
ben.* Welche Formen sexueller Gewalt existierten, erweisen die von Stephanie
Klein im Bericht der Landeskirche zitierten Ausserungen aus Oral-History-Befra-
gungen eindriicklich.*

Ein Problem, das in den Akten oft auftaucht, ist das der Bettnidsser. In den
Prozessunterlagen zum Fall Miiller findet sich ein Bericht von Aufsichts-
kommissionsmitglied Traugott Steger vom 16. Juli 1957. Der Direktor habe ihn
aufgesucht, um iiber «die misslichen Verhiltnisse» im Erziehungsheim zu reden.
Nach ldangeren Ausfithrungen tiber die Vertrauenskrise zwischen ihm, der Oberin
und der Lehrerschaft sei er auf die Bettnédsser zu sprechen gekommen und habe er-
klart, «dass einzelne oft in unverniinftiger, brutaler Weise bestraft wiirden»; kon-
kret habe er Schuhtritte sowie Schldge mit Ruten und Lederriemen erwihnt. Steger
habe {iber diese Aussagen in der Kommission berichtet, und die Kommission habe
Frl. J. und ihn beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen. Dies hétten sie unan-
gemeldet getan. Ausser, dass alle Betreffenden die nasse Bettwésche in die Wasch-
kiiche tragen miissten, seien in einem Fall mehrmals und in einem anderen einmal
Schldge vorgekommen. Als Ergebnis hielt Steger fest, das Vorgehen der Schwes-
tern verdiene «in dieser Angelegenheit keinen Tadel». Personlich sei er iiberzeugt,
«dass eine verniinftige Korperstrafe, je nach den Umstidnden richtig angewendet
und dosiert[,] sehr oft eine heilsame Wirkung» habe; auch durch die «gerechte
und wohlverdiente Korperstrafe» konne das Kind «die Liebe und Giite des
Erziehers verspliren».! Was bei Bettndssern «wohlverdient» sein soll, sagte das
Kommissionsmitglied nicht.

Disziplinarisch diirfte die Situation auch in Hohenrain nicht einfach gewesen
sein, insbesondere bei den grosseren Knaben. So zog Provinzritin Sr. M. Alice
Fisch am 6. Juli 1972 eine Erzieherin nach nur zwei Jahren zuriick, weil diese
liberfordert sei; sie sei bereits die dritte Schwester, die dieser Gruppe «unterliegt»,
weshalb es nicht verantwortbar sei, «nochmals eine Schwester diese bittere Erfah-
rung machen zu lassen».*? 1977 sollte das Pensum der Haushaltungslehrerin aus
gesundheitlichen Griinden reduziert werden, wogegen sich die Schwester mit dem
Argument wehrte, sie fithle sich der Schule weiterhin gewachsen und kénne sich

39 Vgl. Furrer et al., op. cit., S. 114,

40 Stephanie Klein, Erfahrungen von ehemaligen Heimkindern in kirchlich gefiihrten Erziehungs-
einrichtungen im Kanton Luzern, in: Ries, Beck, op. cif., S. 147-159. Hohenrain erscheint hier aller-
dings nicht.

41 Beleg N. 42, visiert Obergericht Luzern, StALU, A 635/5351.

42 PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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besser unter Kontrolle halten. Ein Jahr spéter teilte Direktor Higi Provinzrétin Sr.
Stephanie Liichinger mit, es gebe leider weiterhin Klagen, dass die Schwester Kin-
der schlage, an den Haaren reisse und ihnen Ohrfeigen gebe, obwohl sie eine fach-
lich sehr qualifizierte Lehrerin sei und den Unterricht methodisch sehr gut aufbaue.
Er bat um ihre Ersetzung, denn es gehe auch um das generelle Ansehen der
Schwestern, deren Einsatz nicht mit dem Ausspruch, es sei «halt eine Klosterfrau»
gewesen, «in ein falsches Licht geriickt werden» diirfe.*

Zweifellos miissen die hohen Insassenzahlen eine disziplinarische Herausfor-
derung dargestellt haben. Allerdings war in Hohenrain weniger die Grosse der
Klassen ein Problem, sondern mehr die Schwierigkeit im Umgang mit der doch
speziellen ‘Klientel’. Zwar waren die Familienverhiltnisse bei den «Gehorlosen»
oft ‘intakt’; dagegen diirfte die Lage bei manchen «Minderbegabten» nicht anders
als in Rathausen oder Liitisburg gewesen sein. Laut Bericht iiber das Rechnungs-
jahr 1923 galten in diesen Fillen als Griinde fiir die Einweisung «Ableben von
Vater und Mutter [...]; Ehetrennung; Wegnahme der Kinder durch Kinderschutz-
vereine; korperliche und geistige Gebrechen: Sprache, Gehor, schwaches Talent;
Versorgung durch Armenbehérden; Zerriittung des Familienlebens durch
Alkoholmissbrauch».** Spitere Zusammenstellungen enthalten &hnliche Argu-
mente.

Hohenrain diirfte diese Probleme ebenfalls gekannt haben. Allerdings muss die
Situation der «Minderbegabten» und erst recht jene der «Gehorgeschadigten» dif-
ferenzierter gesehen werden, weil hier oft gesundheitliche Implikationen zu be-
riicksichtigen waren. So wies Direktor Schonenberger 1960 darauf hin, dass man
die drztliche Betreuung iiberdenken miisse. Nicht nur miisse der Arzt den korperli-
chen Zustand aller Kinder kennen, von denen viele eine psychiatrische Abklarung
brauchten, sondern es sei eine teammassige Erledigung der schwierigen Erzie-
hungsprobleme notig.®

Ein heisses Eisen waren Renitenzfille seitens Eltern, die sich weigerten, ihre
Kinder in Hohenrain abzuliefern. Ein Grund hierfiir konnte neben dem fast durch-
gingig genannten Geldmangel die in bduerlichen Verhiltnissen bestehende Not-
wendigkeit sein, die Kinder zu Hause einzusetzen, insbesondere in der Kriegszeit,
als die Méanner zum Militdrdienst einriicken mussten. Bei Horgeschédigten spielte
allenfalls eine Rolle, eine Anstalt besuchen zu miissen, die mehrheitlich von Min-
derbegabten frequentiert wurde, was als rufschiddigend empfunden wurde.

Immer wieder mussten Eltern gemahnt werden, und oft wurden Kinder polizei-
lich eingebracht. So weigerte sich der Vater von Hans St. bei Schuljahresbeginn

43 24, Februar 1977 und 15. Mérz 1978; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
44 Zit. in: [Albert Breu)], 100 Jahre St. Iddaheim, Liitisburg, Bazenheid [1977], S. 52f.
45 29. Mirz 1960, ans Erziehungsdepartement; StALU, A 635/5422.
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1941, seinen taubstummen Sohn wieder nach Hohenrain zu schicken; die anderen
Sohne seien fast immer im Dienst und er brauche den 15 Jahre alten Knaben in der
Landwirtschaft. Der Erziechungsrat entschied — trotz eines Unterstiitzungsgesuchs
des Ortspfarrers — gegen den Vater, dessen Sohn ein halbes Jahr spéter «arretiert
und eingebracht» wurde; die Oberin musste auf dem Rapportbogen des Polizei-
wachtmeisters die Einlieferung bestétigen.*¢

Im Fall von Erich E. (geb. 1932) belegt ein umfangreiches Dossier eine heftige
Auseinandersetzung zwischen Direktor Bucher und dem Pfarrrektor von S., der
Hohenrain vorwarf, Erich sei an Weihnachten 1942 ganz abgemagert nach Hause
gekommen, weswegen ein weiterer Aufenthalt in diesem Heim unverantwortlich
wire. Die Angelegenheit zog sich tiber Monate hin, weil der Pfarrer der Meinung
war, dies sei nicht der richtige Ort fiir den sprachgestorten Knaben, der in fiinf-
viertel Jahren kein bisschen besser sprechen gelernt habe. Umgekehrt bezeichnete
der zustdndige Schularzt in einem vom 18. Juli 1943 datierten Gutachten Hohen-
rain als die beste katholische Anstalt im Kanton Luzern. Darauf verlangte das
Erziehungsdepartement, der Knabe miisse wieder eintreten. Der Pfarrer konterte
am 12. August, er zieche die Erziechung durch die Familie derjenigen der frechen
und schmutzigen Anstaltsdirektion vor. Das Departement gab nach und teilte am
28. September mit, Eltern und Pfarrer sollten den Knaben so gut wie mdglich
selber unterrichten.*’

Uber den Gehorlosen C.D. (geb. 1945) schrieb Direktor Schénenberger am
27. Oktober 1960 dem Erziehungsdepartement, die verwitwete Mutter weigere
sich, den 15-jahrigen Achtkldssler in die Schule zu schicken, er sei ungerecht be-
handelt worden, die Kinder wiirden geschlagen und bekdmen wenig zu essen. C.D.
sei kein angenehmer Zogling, drohe oft mit dem Messer, bringe Streit und Unruhe
in die Abteilung, er sei aber begabt und miisse sofort eintreten. Die Mutter hatte
dem Departement ihrerseits geschrieben, bis zur sechsten Klasse sei es gut gegan-
gen, in der achten Klasse habe der Sohn aber den «Verleider» bekommen, die
Schwester habe ihn nicht leiden kénnen und ithm vorgehalten, seine Briider seien
Kommunisten. Das Departement lehnte eine Entlassung ab. Der Schiiler erschien
aber nicht mehr.*

Wie die Beispiele zeigen, war es fiir die Behorden nicht einfach, die Schul-
pflicht konsequent durchzusetzen. Ob den Schwestern ein Dienst erwiesen wurde,
wenn ihre ‘Zoglinge’ polizeilich eingeliefert wurden, bleibe dahingestellt.

46 StALU, A 635/5416.
47 StALU, A 635/5417.
48 StALU, A 635/5418.
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Folgerung

Das 125-jdhrige Wirken der Ingenbohler Schwestern in Hohenrain fillt in seinen
letzten Jahrzehnten in die Zeit nach dem grossen Paradigmenwechsel im Heim-
wesen, der hier etwas verspatet, im Jahr 1961, erfolgte. Die Aufgabe der Erziehe-
rinnen in thren ‘Familien” wurde jetzt angenehmer, zumindest was die Zahl der
Betreuten anbelangt, gleichzeitig wegen der grosseren menschlichen Néhe an-
spruchsvoller. Angesichts der stetig abnehmenden Schwesternzahlen und ihres
Alterwerdens muss aber von struktureller Uberforderung gesprochen werden.

Rathausen und ‘Anstalten’ vergleichbarer Art waren — wie der Bericht Furrer
aufzeigt — das letzte Glied einer Instanzenkette, in welcher iiber ‘verwahrloste’
Kinder von ‘liederlichen” Miittern oder ‘alkoholisierten’ Vitern entschieden wur-
de.” Diesen Kindern sollten die Schwestern jenes Zuhause bieten, das ihnen (je-
denfalls in der Optik der fiir die Einweisung Verantwortlichen) fehlte. Dass die
Schwestern darin oft scheiterten, kann ihnen angesichts der generellen Struktur-
probleme im Heimwesen nicht allein angelastet werden. Zwar war ihre Aufgabe in
Hohenrain eine andere, aber keineswegs einfachere. Hier ging es darum, die
‘Schwachbegabten’ so gut wie moglich zu fordern und die ‘Hérgeschédigten’ in
auf Sprache fundierte Kommunikationsnetze einzubinden.

Unter den Ingenbohler Heimen scheint Hohenrain dank der zwei grund-
verschiedenen Abteilungen eine besondere Bedeutung gehabt zu haben. Sicher
hatte jene fiir Horbehinderte eine Ausnahmestellung, weil hier methodisch sehr gut
ausgebildete und besonders interessierte Schwestern am Werk waren. Dagegen
hatte die Abteilung fiir schulbildungsféhig geistig Behinderte eine schwierigere
‘Klientel’, die jener anderer Heime &hnelte. Allerdings ist anzunehmen, dass Be-
hinderte bei Erzieherinnen und Erziehern anderes auslosen als ‘Schwererziehbare’.
Dennoch diirfte es kaum moglich sein, mit Bestimmtheit zu sagen, wer schwieriger
zu betreuen war, ‘Schwererziehbare’ in Rathausen oder geistig Behinderte in Ho-
henrain. Eine solche Unterscheidung macht auch wenig Sinn, weil die Herausfor-
derungen ohnehin unverhéltnisméssig gross waren. Insofern konnten die Gefahr
des «Handausrutschens» und das Gefiihl von Uberforderung und Ermiidung bei
den Schwestern beider Heime vergleichbar gewesen sein, und auch nicht kleiner
als bei den Horgeschidigten oder Gehorlosen, die «einen mehr in Anspruch [nah-
men] als die anderen», weil man «mit jedem separat sprechen» musste.*

Alles in allem diirfte der einzige ‘echte’ Unterschied gewesen sein, dass es bei
den hochspezialisierten Lehrerinnen der Horgeschéddigten weniger Wechsel gab,

49  Vgl. Furrer et al., op. cit., passim, und v.a. die Tabelle S. 52f.
50 Interview mit Sr. I.B., 2011.
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weil sie anderswo nicht addquat eingesetzt werden konnten. Insofern scheint das
Fallbeispiel Hohenrain fiir Ingenbohl tatséchlich reprisentativ zu sein. Es spiegelt
einen grosseren Teil des breit geficherten Spektrums des Erziehungs- und Schul-
kosmos Ingenbohl als andere seiner Institutionen.



a ik oaniH @ Caaiin Al S R e il o

g %WW pistunl ,wmmx LoyiEn wiey ;;r: wenibs g awershns e how

<

f;t{_t; gt; 37 .;.Hﬁ}”‘"";’%?’f"’-" ‘Tj"- Hud ’ 117 LT ;” f’f"‘-}“’ *!’j i"i(‘{“s"’“{f” q

52 =T 2Ty ) = il BN _ Jl £ Lvezi %{ '3- “‘:‘ 5{5"

'_;.__

7%, 5 SEnow Bugaiohus Ser

. ket %——@‘?ﬂm griands
iy wn el Sivher
ok by st
motit, Hupegen

L id

@ﬁ% ‘!W»&wm S ot
_r%a%i\éaea%ﬁm% 1ub sadaciiiney, dheg §
e " Sabde 'fw‘aiﬁsm

ﬁlﬁf ﬁt?'.."ﬁg.\.

!

@
4
L]

il h[r\‘

o
Ls
ks

B TR T ST

2
e

oy

3

=t

S e iies ThWe i b
Ve 43 RO ody v

A

s




	Die Ingenbohler Schwestern und ihre "Zöglinge" in Hohenrain

